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Gesetz
zur Durchführung der Landtagswahl 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird:

Gesetz
zur Durchführung der Landtagswahl 2022

Vom 1. Februar 2022

§ 1
Übergangsregelungen zum Landeswahlgesetz

Für die Wahl des 18. Landtages Nordrhein-Westfalen am 
15. Mai 2022 gelten die nachfolgenden Übergangsrege-
lungen.

§ 2
Bildung des Wahlvorstands

Der Wahlvorstand besteht abweichend von § 11 Absatz 1 
Satz  1 des Landeswahlgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 16. August 1993 (GV. NRW. S. 516), 
das zuletzt durch Gesetz vom 16. Februar 2021 (GV. 
NRW. S. 189) geändert worden ist, aus dem Wahlvorste-
her, dem stellvertretenden Wahlvorsteher und drei bis 
acht Beisitzern.

§ 3
Verhüllungsverbot für die Mitglieder von Wahlorganen

Mund-Nase-Bedeckungen, die im Falle eines fortbeste-
henden Infektionsrisikos mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 am Sitzungs- oder Wahltag vorgeschrieben sind 
oder aus epidemiologischer Sicht empfohlen werden, 
sind vom Verhüllungsverbot des § 12 Absatz 1 des Lan-
deswahlgesetzes ausgenommen.

§ 4
Unterstützungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge 

und Landeslisten

§ 19 Absatz 2 Satz 2 und § 20 Absatz 1 Satz 2 des Lan-
deswahlgesetzes sowie § 23 Absatz 2 Satz 1 und § 28 Ab-
satz 2 Satz 1 der Landeswahlordnung vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S.  548, ber. S.  964) in der jeweils geltenden 
Fassung gelten mit der Maßgabe, dass die Zahl der da-
nach erforderlichen Unterstützungsunterschriften auf 50 
Unterschriften für einen Kreiswahlvorschlag und auf 
500 Unterschriften für eine Landesliste reduziert ist.

§ 5
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft 
und am 30. Juni 2022 außer Kraft.

Düsseldorf, den 1. Februar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p

Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

– GV. NRW. 2022 S. 100

2121

Verordnung zur Neuordnung der Zuständigkeiten 
im Humanarzneimittel-, Tierarzneimittel-, 

 Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie auf 
dem Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender 

Strahlung bei der Anwendung am Menschen

Vom 25. Januar 2022

Artikel 1
Verordnung über die Zuständigkeiten im Humanarznei-
mittel-, Medizinprodukte- und Apothekenwesen sowie 

auf dem Gebiet des Schutzes vor nichtionisierender 
Strahlung bei der Anwendung am Menschen

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel  10 Nummer  3 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, inso-
weit nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschus-
ses des Landtags, und auf Grund des §  36 Absatz  2 
Satz  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) verordnet die Landesregierung:

§ 1
Vollzug

(1) Die Bezirksregierungen sind zuständige Behörden im 
Sinne der folgenden Gesetze und Verordnungen jeweils 
in der jeweils geltenden Fassung:

1.  des Arzneimittelgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 12. Dezember 2005 (BGBl.  I 
S.  3394) und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Verordnungen, 

2.  der delegierten Verordnung (EU) 2016/161 der Kom-
mission vom 2. Oktober 2015 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2001/83/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch die Festlegung genauer Bestim-
mungen über die Sicherheitsmerkmale auf der Ver-
packung von Humanarzneimitteln (ABl. L 32 vom 
9.2.2016, S. 1) für die Überwachung des Datenspei-
cher- und -abrufsystems,

3.  des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 3068), 

4.  des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl.  I S.  358) 
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen,

5.  des Transfusionsgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 28. August 2007 (BGBl.  I 
S.  2169) und der aufgrund dieses Gesetzes erlasse-
nen Verordnungen,

6.  der Abschnitte 2 bis 3a des Transplantationsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Septem-
ber 2007 (BGBl. I S. 2206), 

7.  der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über 
Medizinprodukte, zur Änderung der Richtlinie 
2001/83/EG, der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und 
der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 und zur Aufhe-
bung der Richtlinien 90/385/EWG und 93/42/EWG 
des Rates (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 1; L 117 vom 
3.5.2019, S.  9; L 334 vom 27.12.2019, S.  165; L 241 
vom 8.7.2021, S. 7) und der aufgrund dieser Verord-
nung erlassenen Rechtsakte,

8.  der Verordnung (EU) 2017/746 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 5. April 2017 über In-
vitro-Diagnostika und zur Aufhebung der Richtlinie 
98/79/EG und des Beschlusses 2010/227/EU der 
Kommission (ABl. L 117 vom 5.5.2017, S. 176; L 117 
vom 3.5.2019, S.  11; L 334 vom 27.12.2019, S.  167; 
L  233 vom 1.7.2021, S.  9) und der aufgrund dieser 
Verordnung erlassenen Rechtsakte,

9.  des Medizinproduktegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 7. August 2002 (BGBl. I S. 3146) 
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und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen,

10.  des Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetzes 
vom 28. April 2020 (BGBl.  I S.  960) und der auf-
grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen,

11.  des Gesetzes zum Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung bei der Anwendung am Menschen vom 29. 
Juli 2009 (BGBl. I S. 2433) und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen, 

12.  des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter 
Apothekeranwärter vom 4. Dezember 1973 (BGBl.  I 
S. 1813) und  

13.  der Verordnung (EU) Nr. 536/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
klinische Prüfungen mit Humanarzneimitteln und 
zur Aufhebung der Richtlinie 2001/20/EG (ABl. 
L  158 vom 27.5.2014, S.  1; L 311 vom 17.11.2016, 
S.  25) und der aufgrund dieser Verordnung erlasse-
nen Rechtsakte, 

soweit in den Absätzen 2 bis 4 keine andere Zuständig-
keitsregelung getroffen ist.

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte sind zuständige 
Behörden im Sinne der folgenden Gesetze, Verordnungen 
und Übereinkommen jeweils in der jeweils geltenden 
Fassung:

1.  des Apothekengesetzes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1993), 

2.  der Apothekenbetriebsordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. September 1995 (BGBl.  I 
S. 1195), mit Ausnahme der §§ 23 und 24, für die ge-
mäß §  9 Absatz  1 Nummer  5 des Heilberufsgesetzes 
vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  403) die Apotheken-
kammern zuständig sind,

3.  des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen für die Überwachung 
nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes soweit sie 

 a)  Apotheken im Sinne des Apothekengesetzes,

 b)  den Einzelhandel mit Arzneimitteln außerhalb von 
Apotheken im Rahmen des §  13 Absatz  2 Num-
mer 5 und des § 50 Absatz 1 des Arzneimittelgeset-
zes und das Reisegewerbe im Rahmen des § 51 Ab-
satz 1 Halbsatz 2 und Absatz 2 des Arzneimittelge-
setzes,

 c)  das gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen oder 
Einführen von Arzneimitteln im Rahmen des § 73 
Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 3 des Arzneimit-
telgesetzes, bei dem der Empfänger eine Apotheke 
ist, oder 

 d)  das nicht gewerbs- oder berufsmäßige Verbringen 
oder Einführen von Arzneimitteln im Rahmen des 
§ 73 Absatz 1 und des § 73 Absatz 2 Nummer 6 bis 
8 des Arzneimittelgesetzes 

  betrifft,  

4.  des Betäubungsmittelgesetzes und der aufgrund die-
ses Gesetzes erlassenen Verordnungen für die Über-
wachung nach § 19 Absatz 1 Satz 3 des Betäubungs-
mittelgesetzes mit Ausnahme der Überwachung von 
pharmazeutischen Unternehmern im Falle der Abgabe 
von Diamorphin,

5.  des Artikels 75 des Schengen-Besitzstand-Überein-
kommens zur Durchführung des Übereinkommens 
von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen den Regie-
rungen der Staaten der Benelux-Wirtschaftsunion, 
der Bundesrepublik Deutschland und der Französi-
schen Republik betreffend den schrittweisen Abbau 
der Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen (ABl. 
L 239 vom 22.9.2000, S. 19),

6.  der delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/161 und der 
aufgrund dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte, 
soweit sie Apotheken betreffen, und

7.  des Heilmittelwerbegesetzes für den Geltungsbereich 
des § 1 Absatz 1 Nummer 1 des Heilmittelwerbegeset-
zes im Rahmen ihrer Zuständigkeit nach den Num-
mern 1 bis 3 dieses Absatzes sowie für den Geltungs-

bereich des §  1 Absatz  1 Nummer  2 des Heilmittel-
werbegesetzes.  

(3) Die Industrie- und Handelskammer ist zuständige 
Behörde im Sinne der Verordnung über den Nachweis 
der Sachkenntnis im Einzelhandel mit freiverkäufl ichen 
Arzneimitteln vom 20. Juni 1978 (BGBl. I S. 753) in der 
jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist zuständige Be-
hörde im Sinne der folgenden Gesetze und Verordnungen 
jeweils in der jeweils geltenden Fassung, soweit sie die 
klinische Prüfung in einer Prüfstelle betreffen: 

1.  der Verordnung (EU) Nr.  536/2014 und der aufgrund 
dieser Verordnung erlassenen Rechtsakte und 

2.  des Arzneimittelgesetzes und der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen für die Überwachung 
nach §§ 64 bis 69 des Arzneimittelgesetzes. 

§ 2
Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 1 wird 
den Bezirksregierungen die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach

1.  § 97 des Arzneimittelgesetzes,

2.  § 15 des Heilmittelwerbegesetzes,

3.  § 3 des Gesetzes über die Rechtsstellung vorgeprüfter 
Apothekeranwärter,

4.  § 32 des Betäubungsmittelgesetzes,

5.  § 42 des Medizinproduktegesetzes, 

6.  §  94 des Medizinprodukterecht-Durchführungsgeset-
zes und 

7.  §  8 des Gesetzes zum Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung bei der Anwendung am Menschen

und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnun-
gen jeweils in der jeweils geltenden Fassung übertragen.

(2) Im Rahmen der Zuständigkeit nach § 1 Absatz 2 und 
4 wird den Kreisordnungsbehörden die Zuständigkeit 
für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrig-
keiten nach

1.  § 25 des Apothekengesetzes,

2.  § 97 des Arzneimittelgesetzes,

3.  § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und

4.  § 15 des Heilmittelwerbegesetzes

und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Verordnun-
gen jeweils in der jeweils geltenden Fassung übertragen. 

§ 3
Übertragung von Aufgaben, Aufsicht

(1) Die Kreise und kreisfreien Städte nehmen die Aufga-
ben nach § 1 Absatz 2 und die Landeshauptstadt Düssel-
dorf die Aufgaben nach § 1 Absatz 4 als Pfl ichtaufgaben 
zur Erfüllung nach Weisung wahr.

(2) Aufsichtsbehörden sind die Bezirksregierungen. 
Oberste Aufsichtsbehörde ist das für Gesundheitswesen 
zuständige Ministerium. 

(3) Das nach Absatz  2 Satz  2 zuständige Ministerium 
kann insbesondere allgemeine Verwaltungsvorschriften 
erlassen, um die gesetzmäßige und zweckmäßige Erfül-
lung der Aufgaben nach Absatz 1 zu sichern. 

(4) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbe-
hörde können sich jederzeit über die Wahrnehmung der 
Aufgaben unterrichten lassen und zur Sicherstellung ei-
nes gleichmäßigen und gleichartigen Vollzugs oder, wenn 
das Verhalten der zuständigen Behörde zur sachgerech-
ten Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint 
oder überörtliche Interessen gefährdet sind, allgemeine 
sowie besondere Weisungen erteilen. 

(5) Die Aufsichtsbehörden und die oberste Aufsichtsbe-
hörde können bei Gefahr im Verzug die Befugnisse der 
zuständigen Behörde selbst ausüben.
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§ 4
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Artikel 2
Verordnung

über Zuständigkeiten im Tierarzneimittelwesen
(Zuständigkeitsverordnung Tierarzneimittel – 

ZustVO TierAM)

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisati-
onsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), der zu-
letzt durch Artikel  10 Nummer  3 des Gesetzes vom 
9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 462) geändert worden ist, inso-
weit nach Anhörung des fachlich zuständigen Ausschus-
ses des Landtags, und auf Grund des §  36 Absatz  2 
Satz  1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 602) verordnet die Landesregierung:

§ 1
Zuständigkeiten der Kreisordnungsbehörden

Die Kreisordnungsbehörden sind zuständige Behörden 
im Sinne 

1.  der Verordnung (EU) 2019/6 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über 
Tierarzneimittel und zur Aufhebung der Richtlinie 
2001/82/EG (ABl. L 4 vom 7.1.2019, S. 43; L 163 vom 
20.6.2019, S.  112; L 326 vom 8.10.2020, S.  15; L 241 
vom 8.7.2021, S. 17) und der aufgrund dieser Verord-
nung erlassenen Rechtsakte jeweils in der jeweils gel-
tenden Fassung,

2.  des Tierarzneimittelgesetzes vom 27. September 2021 
(BGBl.  I S.  4530) und der aufgrund dieses Gesetzes 
erlassenen Rechtsverordnungen jeweils in der jeweils 
geltenden Fassung, 

3.  des Heilmittelwerbegesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Oktober 1994 (BGBl.  I 
S. 3068) in der jeweils geltenden Fassung und 

4.  des Betäubungsmittelgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358) und 
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnungen jeweils in der jeweils geltenden Fassung,

soweit in dieser Verordnung keine andere Zuständig-
keitsregelung getroffen ist.

§ 2
Zuständigkeiten des Landesamtes für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz (Landesamt), ist zuständige Behörde

1.  im Sinne des Tierarzneimittelgesetzes für

 a)  die Entgegennahme von schriftlichen oder elektro-
nischen Mitteilungen über Tierhaltungen und Arz-
neimittelverwendung nach den §§ 54 und 55,

 b)  die Übermittlung dieser Daten an die gemeinsame 
Stelle nach § 56 Absatz 3,

 c)  die Überwachung nach §  77 von Stoffen, die als 
Tierarzneimittel verwendet werden können,

 d)  die Entscheidung über die Erlaubnis nach § 14 Ab-
satz 1 und § 28 Absatz 1,

 e)  die Entgegennahme des Nachweises nach § 17 Ab-
satz 1, 

 f)  die Entscheidung über die Anerkennung zentraler 
Beschaffungsstellen für Tierarzneimittel nach § 45 
Absatz 1 Nummer 4 in Verbindung mit Absatz 3,

 g)  die Entgegennahme von Anzeigen gemäß § 79 Ab-
satz 1, 6 und 7,

 h)  das Verlangen der Vorlage von Nachweisen nach 
§ 46 Absatz 2 Satz 4 und nach § 48 Absatz 4 Satz 2,

 i)  die Entscheidung über die Erlaubnis zum Groß-
handel mit Tierarzneimitteln nach §  18 Absatz  1 
und § 29 Absatz 2,

 j)  das Erstellen von Anträgen nach § 9 Absatz 8 und 
§ 22 Absatz 6, 

 k)  die Entgegennahme von Informationen nach §  10 
Absatz 10, 

 l)  die Registrierung nach § 16 Absatz 1 und

 m)  die Überwachung nach den §§ 72 bis 76 über

  aa)  Betriebsstätten mit Herstellungs- oder Groß-
handelsvertriebserlaubnis, 

  bb)  Importeure, Hersteller und Händler von Wirk-
stoffen, die als Ausgangsstoffe für Tierarznei-
mittel verwendet werden und

  cc)  zentrale Beschaffungsstellen für Tierarznei-
mittel,

2.  im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes für die in Num-
mer 1 Buchstabe m genannten Personen und Einrich-
tungen sowie Unternehmen mit Sitz außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzes,

3.  im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes für die Aufga-
ben nach den §§ 19 und 22, soweit es sich um den un-
ter Nummer  1 Buchstabe m genannten Adressaten-
kreis handelt und

4.  für die Entscheidung über die Erteilung der Zertifi -
kate nach Artikel 98 der Verordnung (EU) 2019/6.

Die Überwachung gemäß Satz  1 Buchstabe m erstreckt 
sich auch auf die Bestellung privater Sachverständiger 
nach § 73 Absatz 4 des Tierarzneimittelgesetzes.

§ 3

Ordnungswidrigkeiten

(1) Im Rahmen der Zuständigkeit nach §  1 wird den 
Kreisordnungsbehörden die Zuständigkeit für die Verfol-
gung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach

1.  § 89 des Tierarzneimittelgesetzes,

2.  § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und

3.  § 15 des Heilmittelwerbegesetzes

und den aufgrund dieser Gesetze erlassenen Rechtsver-
ordnungen übertragen.

(2) Im Rahmen der Zuständigkeit nach §  2, ausgenom-
men Satz  1 Nummer  1 Buchstabe a, wird dem Landes-
amt die Zuständigkeit für die Verfolgung und Ahndung 
von Ordnungswidrigkeiten nach 

1.  § 89 des Tierarzneimittelgesetzes, 

2.  § 32 des Betäubungsmittelgesetzes und

3.  § 15 des Heilmittelwerbegesetzes

und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsver-
ordnungen übertragen.

§ 4

Übertragung von Aufgaben, Aufsicht

(1) Die Kreisordnungsbehörden nehmen die Aufgaben 
nach § 1 als Pfl ichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 
wahr.

(2) Aufsichtsbehörde ist das Landesamt. Oberste Auf-
sichtsbehörde ist das für Veterinärwesen zuständige Mi-
nisterium.

(3) Die Aufsichtsbehörde und die oberste Aufsichtsbe-
hörde können sich jederzeit über die Wahrnehmung der 
Aufgaben unterrichten lassen und zur Sicherstellung ei-
nes gleichmäßigen und gleichartigen Vollzugs oder, wenn 
das Verhalten der zuständigen Behörde zur sachgerech-
ten Aufgabenwahrnehmung nicht geeignet erscheint 
oder überörtliche Interessen gefährdet sind, allgemeine 
sowie besondere Weisungen erteilen. 

(4) Die Aufsichtsbehörde und die oberste Aufsichtsbe-
hörde können bei Gefahr im Verzug die Befugnisse der 
zuständigen Behörde selbst ausüben.
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§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung über Zuständig-
keiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinpro-
duktegesetz vom 11. Dezember 1990 (GV. NRW. S.  659), 
die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 16. März 
2021 (GV. NRW. S. 304) geändert worden ist, außer Kraft.

Düsseldorf, 25. Januar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r

– GV. NRW. 2022 S. 100
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Verordnung für das Weiterbildungsgesetz
(Weiterbildungsverordnung – VO WbG)

Vom 1. Februar 2022

Das Ministerium für Kultur und Wissenschaft verordnet 
auf Grund

–  des §  6 Absatz  6 des Weiterbildungsgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. 
NRW. S. 390), der durch Gesetz vom 8. Juli 2021 (GV. 
NRW. S. 894) eingefügt worden ist, im Benehmen mit 
dem Ministerium für Schule und Bildung und nach 
Anhörung der für Schule und Weiterbildung zuständi-
gen Ausschüsse des Landtags,

–  des § 13a Absatz 2 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 
2000 (GV. NRW. S. 390), der durch Gesetz vom 8. Juli 
2021 (GV. NRW. S. 894) eingefügt worden ist, nach An-
hörung der für Weiterbildung und für Kommunales 
zuständigen Ausschüsse des Landtags,

–  des § 25 Satz 2 des Weiterbildungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 14. April 2000 (GV. 
NRW. S. 390), der durch Gesetz vom 8. Juli 2021 (GV. 
NRW. S. 894) eingefügt worden ist, im Einvernehmen 
mit dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration und nach Anhörung der für Weiter-
bildung und Familienbildung zuständigen Ausschüsse 
des Landtags: 

§ 1
Inhalt der zusätzlichen Förderung für nachträgliche 

Schulabschlusskurse

(1) Einrichtungen der Weiterbildung erhalten eine zu-
sätzliche Förderung für die gemäß § 6 Absatz 5 des Wei-
terbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. April 2000 (GV. NRW. S. 390), das zuletzt durch 
Gesetz vom 8. Juli 2021 (GV. NRW. S. 894) geändert wor-
den ist, durchgeführten Angebote.

(2) Das gemäß § 5 der Verordnung über die Prüfung zum 
nachträglichen Erwerb schulischer Abschlüsse der Se-

kundarstufe I (PO-SI-WbG) an Einrichtungen der Wei-
terbildung vom 13. September 1984 (GV. NRW. S.  547), 
die zuletzt durch Verordnung vom 27. Juli 2015 (GV. NRW. 
S. 547, ber. S. 550) geändert worden ist, vorgesehene Min-
destvolumen der Lehrgänge kann dabei um bis zu 20 
Prozent überschritten und für zusätzliche sozialpädago-
gische Maßnahmen eingesetzt werden. 

(3) Weiterhin werden auch die auf den Lehrgang vorbe-
reitenden zielgruppenbezogenen Angebote (Vorkurse) 
gefördert sowie Unterrichtsstunden, die auf anrechen-
bare modularisierte Teilangebote entfallen, wie Sprach-
zertifi kate. 

(4) Der Durchschnittsbetrag für eine gemäß der Verord-
nung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb 
schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-SI-
WbG) an Einrichtungen der Weiterbildung hauptamtlich 
beziehungsweise hauptberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde beträgt 66,50 Euro für Volkshochschulen 
und 39,90 Euro für Einrichtungen in anderer Träger-
schaft. Der Durchschnittsbetrag für eine gemäß der Ver-
ordnung über die Prüfung zum nachträglichen Erwerb 
schulischer Abschlüsse der Sekundarstufe I (PO-SI-
WbG) an Einrichtungen der Weiterbildung nebenamtlich 
beziehungsweise nebenberufl ich durchgeführte Unter-
richtsstunde an Volkshochschulen beträgt 41,00 Euro 
und an Einrichtungen in anderer Trägerschaft 25,60 
Euro. 

(5) Diese Durchschnittsbeträge gelten auch für die zu-
sätzlichen sozialpädagogischen Maßnahmen.

§ 2
Verfahren der zusätzlichen Förderung

(1) Die Einrichtungen melden bis zum 15. Juli eines 
 jeden Jahres der zuständigen Bezirksregierung für das 
laufende Jahr ihren Bedarf an Unterrichtsstunden. 
Nachmeldungen erfolgen bis zum 31. August eines jeden 
Jahres. Die Bezirksregierungen teilen dem für Weiterbil-
dung zuständigen Ministerium bis zum 15. September ei-
nes jeden Jahres den voraussichtlichen Mittelbedarf mit.

(2) Gefördert werden zunächst die Volkshochschulen, die 
eine Förderung im Sinne des § 6 Absatz 4 Satz 2 des Wei-
terbildungsgesetzes erhalten haben. Wird mit den dann 
noch beantragten Maßnahmen der Haushaltsansatz 
rechnerisch überschritten, wird mindestens eine Maß-
nahme jeder weiteren Einrichtung gefördert, soweit hier-
durch der Haushaltsansatz nicht überschritten wird. An-
sonsten ist eine Auswahl zwischen den beantragten Maß-
nahmen zu treffen. 

(3) Die Bewilligung erfolgt durch die zuständige Be-
zirksregierung in einem gesonderten Bescheid.

§ 3
Inhalt der zusätzlichen Förderung „Maßnahmen 

für regionale Bildungsentwicklung“

(1) Volkshochschulen können eine zusätzliche Förderung 
insbesondere für Maßnahmen erhalten, mit denen sie 
sich innerhalb regionaler Bildungslandschaften, wie z.B. 
Regionaler Bildungsnetzwerke, vernetzen, mit denen sie 
über Alphabetisierung und Grundbildung bis hin zum 
Nachholen von Schulabschlüssen informieren oder eine 
allgemeine Bildungsberatung durchführen. Die Förde-
rung erfolgt auf Antrag und in Höhe von jeweils bis zu 
35 000 Euro je Maßnahme.

(2) Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt in Projekten. 
Diese können zum Beispiel Beratungen, die Vorbereitung 
und Durchführung von Fach- und Informationsveran-
staltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie 
Sach- und Personalkosten beinhalten. 

§ 4
Verfahren der zusätzlichen Förderung

(1) Die Projektanträge für ein Jahr sind bis zum 15. No-
vember des Vorjahres bei der zuständigen Bezirksregie-
rung einzureichen. Abweichend davon endet die An-
tragsfrist für Projektanträge für das Jahr 2022 am 
1.  März 2022. Bei Kooperationen legen die beteiligten 
Volkshochschulen fest, welche Volkshochschule den An-
trag stellt und den Verwendungsnachweis führt. 
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(2) Vor der Bewilligung legen die zuständigen Bezirksre-
gierungen dem für Weiterbildung zuständigen Ministe-
rium eine Übersicht der Projektanträge mit einer fachli-
chen Bewertung und einem Entscheidungsvorschlag vor. 

(3) Die Entscheidung über die Förderung der in der 
Übersicht (Projektliste) enthaltenen Vorhaben trifft das 
für Weiterbildung zuständige Ministerium unter Einbe-
ziehung des Landesverbandes der Volkshochschulen von 
NRW e.V.. 

(4) Wird der zur Verfügung stehende Haushaltsansatz 
durch die eingehenden Anträge rechnerisch überschrit-
ten, dann sollen vorrangig regionale Verbundprojekte 
und die Projekte kleiner Volkshochschulen mit zwei 
hauptamtlich beziehungsweise hauptberufl ich pädagogi-
schen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern berücksichtigt 
werden. 

(5) Die Bewilligung erfolgt als Anteilfi nanzierung in 
Höhe von bis zu 80 Prozent, maximal aber 35 000 Euro, 
der als zuwendungsfähig anerkannten Gesamtausgaben 
durch die zuständige Bezirksregierung in einem geson-
derten Bescheid.

§ 5
Organisatorische Stellung und Aufgaben 

des Landesweiterbildungsbeirats

(1) Bei dem für Weiterbildung zuständigen Ministerium 
wird ein Landesbeirat für die gemeinwohlorientierte 
Weiterbildung (Landesweiterbildungsbeirat) gebildet. 

(2) Der Landesweiterbildungsbeirat hat die Aufgabe

1.  die Landesregierung in allen Fragen der allgemeinen 
Weiterbildung zu beraten,

2.  Empfehlungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung 
der Weiterbildung zu erarbeiten,

3.  die Erstellung des Weiterbildungsberichts nach §  27 
des Weiterbildungsgesetzes fachlich zu begleiten,

4.  Empfehlungen zu den Förderschwerpunkten bei den 
innovativen Maßnahmen nach den §§  17 bis 19 des 
Weiterbildungsgesetzes zu erarbeiten und 

5.  bei der Auswahl der zu fördernden innovativen Wei-
terbildungsvorhaben nach § 19 des Weiterbildungsge-
setzes mit zu beraten.

§ 6
Zusammensetzung

(1) Der Landesweiterbildungsbeirat besteht aus bis zu 
27 stimmberechtigten Mitgliedern. Er setzt sich zusam-
men aus

1.  einer Vertreterin oder einem Vertreter des für Weiter-
bildung zuständigen Ministeriums als Vorsitzende 
oder Vorsitzender

2.  insgesamt zwölf Vertreterinnen oder Vertreter der vom 
Land geförderten Landesorganisationen der Weiter-
bildung in Nordrhein-Westfalen. Davon entsenden 

 a)  der Landesverband der Volkshochschulen von 
NRW e.V. vier Vertreterinnen und Vertreter, 

 b)  der Landesarbeitsgemeinschaft für katholische Er-
wachsenen- und Familienbildung in Nordrhein-
Westfalen e.V. zwei Vertreterinnen und Vertreter,

 c)  die Evangelische Erwachsenenbildung Nordrhein-
Westfalen zwei Vertreterinnen und Vertreter, 

 d)  der Landesarbeitsgemeinschaft für eine andere 
Weiterbildung NRW e.V.  zwei Vertreterinnen oder 
Vertreter und

 e)  die Landesarbeitsgemeinschaften der Familienbil-
dung in NRW zwei Vertreterinnen und Vertreter. 

3.  drei Vertreterinnen oder Vertretern der kommunalen 
Spitzenverbände, 

4.  je einer Vertreterin oder einem Vertreter der Katholi-
schen Kirche und der Evangelischen Kirchen,

5.  einer Vertreterin oder einem Vertreter der Arbeitsge-
meinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohl-
fahrtspfl ege des Landes Nordrhein-Westfalen,

6.  zwei Vertreterinnen oder Vertretern des IHK NRW – 
Die Industrie- und Handelskammern in Nordrhein-
Westfalen e.V., des Westdeutschen Handwerkskam-
mertages und des Landesvereinigung der Unterneh-
mensverbände Nordrhein-Westfalen e.V., 

7.  zwei Vertreterinnen oder Vertretern des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes Bezirk Nordrhein-Westfalen,

8.  einer Vertreterin oder einem Vertreter des Verbrau-
cherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V. und

9.  zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Wissenschaft.

Für jedes Mitglied soll eine Stellvertreterin oder ein 
Stellvertreter benannt werden. Das Ziel der geschlech-
terparitätischen Besetzung im Sinne des §  12 Absatz  1 
des Landesgleichstellungsgesetzes vom 9. November 
1999 (GV. NRW. S. 590), das zuletzt durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90) geändert 
worden ist, soll dadurch erreicht werden, dass bei der 
Benennung der stimmberechtigten Mitglieder und deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertretern möglichst beide 
Geschlechter berücksichtigt werden.

(2) Mit beratender Funktion wirken mit je einer Vertre-
terin oder einem Vertreter an den Aufgaben des Landes-
weiterbildungsbeirats mit:

1.  die Staatskanzlei,

2.  das für Weiterbildung zuständige Ministerium,

3.  das für Eltern- und Familienbildung zuständige Mi-
nisterium,

4.  das für berufl iche Bildung zuständige Ministerium,

5.  das für Integrationsfragen zuständige Ministerium, 

6.  das für regionale Bildungsnetzwerke zuständige Mi-
nisterium und

7.  die Landeszentrale für politische Bildung sowie die 
Supportstelle Weiterbildung.

(3) Der Landesweiterbildungsbeirat kann beschließen, 
weitere Teilnehmende als Gäste zu den Sitzungen einzu-
laden. Insbesondere kann er sich in Fachfragen von 
Sachverständigen beraten lassen.

§ 7
Berufung der Mitglieder und der weiteren Vertretungen

(1) Die Mitglieder des Landesweiterbildungsbeirats und 
ihre Stellvertreterinnen und Stellvertreter werden auf 
Vorschlag der in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 8 ge-
nannten Organisationen vom für Weiterbildung zustän-
digen Ministerium berufen. Das für Weiterbildung zu-
ständige Ministerium fordert die genannten Organisatio-
nen zur Abgabe entsprechender Vorschläge auf. Die 
Berufung der Mitglieder nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 1 und 9 nimmt das für Weiterbildung zuständige Mi-
nisterium eigenständig vor. 

(2) Die Vertretungen nach § 6 Absatz 2 werden auf Vor-
schlag der genannten Stellen vom für Weiterbildung zu-
ständigen Ministerium berufen.

§ 8
Amtsdauer und konstituierende Sitzung

(1) Die Amtsdauer der Mitglieder des Landesweiterbil-
dungsbeirats beginnt mit der konstituierenden Sitzung 
und beträgt fünf Jahre. 

(2) Die Mitglieder bleiben bis zur Neukonstituierung des 
Landesweiterbildungsbeirates im Amt.

(3) Zu den Sitzungen des Landesweiterbildungsbeirats 
lädt das für Weiterbildung zuständige Ministerium ein.

§ 9
Geschäftsstelle, Geschäftsordnung

(1) Das für Weiterbildung zuständige Ministerium führt 
die Geschäftsstelle des Landesweiterbildungsbeirats.

(2) Der Landesweiterbildungsbeirat gibt sich eine Ge-
schäftsordnung, die der Genehmigung des für Weiterbil-
dung zuständigen Ministeriums bedarf. 
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§ 10
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die in § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 8 genannten 
Organisationen können ihre Vertreterinnen und Vertreter 
jederzeit durch Erklärung gegenüber dem für Weiterbil-
dung zuständigen Ministerium zurückziehen. Mit Zu-
gang der Erklärung beim für Weiterbildung zuständigen 
Ministerium scheidet die Vertreterin oder der Vertreter 
als Mitglied des Landeweiterbildungsrats aus. Steht 
keine Stellvertreterin oder kein Stellvertreter zur Verfü-
gung, die oder der für das ausgeschiedene Mitglied nach-
rückt, fi ndet eine Nachberufung statt. 

(2) Die Mitglieder nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 
können auch von sich aus ihre Mitgliedschaft durch Er-
klärung gegenüber dem für Weiterbildung zuständigen 
Ministerium beenden. Steht keine Stellvertreterin oder 
kein Stellvertreter zur Verfügung, die oder der für das 
ausgeschiedene Mitglied nachrückt, fi ndet eine Nachbe-
rufung statt.

(3) Im Falle einer Nachberufung fi ndet §  7 entspre-
chende Anwendung.

§ 11
Kosten

Die Kosten des Landesweiterbildungsbeirats und der 
Geschäftsstelle einschließlich der Reisekosten der Mit-
glieder und deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter 
für die Teilnahme an den Sitzungen trägt das Land im 
Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. 
Für Reisen sind auf Antrag Reisekosten nach den für das 
Land Nordrhein-Westfalen geltenden Reisekostenbe-
stimmungen zu erstatten. 

§ 12
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, den 1. Februar 2022

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft

Isabel  P f e i f f e r - P o e n s g e n

– GV. NRW. 2022 S. 103
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Zweite Verordnung zur Änderung 
der Zuständigkeitsverordnung Arbeits- 

und technischer Gefahrenschutz

Vom 25. Januar 2022

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 und des § 9 Absatz 3 
in Verbindung mit § 7 Absatz 4 Satz 2 des Landesorgani-
sationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421), von 
denen § 5 Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 Num-
mer 3 des Gesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S.  462) 
und § 7 Absatz 4 Satz 2 durch Artikel 1 Nummer 4 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 1993 (GV. NRW. S. 987) ge-
ändert worden ist, sowie des § 36 Absatz 2 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602) verord-
net die Landesregierung hinsichtlich des §  5 Absatz  3 
Satz  1 des Landesorganisationsgesetzes nach Anhörung 
der fachlich zuständigen Landtagsausschüsse:

Artikel 1

Die Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und technischer 
Gefahrenschutz vom 27. November 2012 (GV. NRW. 
S. 622), die durch Verordnung vom 5. Juli 2016 (GV. NRW. 
S. 516) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1.  § 1 wird wie folgt geändert:

 a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

  aa)  In Satz 1 werden die Wörter „Anlage 1 („Ver-
zeichnis der Rechtsvorschriften“)“ durch die 
Angabe „Anlage 1“ und die Wörter „Anlage 2 
(„Besondere Zuständigkeitsbestimmungen“)“ 
durch die Angabe „Anlage 2“ ersetzt.

  bb)  Satz 2 wird wie folgt gefasst:

    „Verwaltungsaufgaben, die durch Bundes- 
oder Landesrecht den für den Arbeitsschutz 
zuständigen unteren Landesbehörden unter 
wechselnder Bezeichnung für diese Behörden 
(Gewerbeaufsicht, Beamtinnen und Beamte im 
Sinne des § 139b der Gewerbeordnung in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 
1999 (BGBl. I S. 202) in der jeweils geltenden 
Fassung, Gewerbeaufsichtsbeamtinnen und 
Gewerbeaufsichtsbeamte, Gewerbeärztinnen 
und Gewerbeärzte, Gewerbeinspektorinnen 
und Gewerbeinspektoren oder Gewerbeauf-
sichtsamt) übertragen sind, werden von den 
Bezirksregierungen wahrgenommen.“

 b)  In Absatz 2 wird das Wort „als“ durch die Wörter 
„für die Bergaufsicht als sachlich“ ersetzt.

2.  In § 2 werden nach dem Wort „Futtermittelgesetzbu-
ches“ die Wörter „in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 15. September 2021 (BGBl.  I S.  4253) in 
der jeweils geltenden Fassung“ und nach dem Wort 
„Bestimmungen“ die Wörter „sowie die Zuständigkei-
ten im Atom- und Strahlenschutzrecht“ eingefügt.

3.  Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt: 

 „§ 2a
 Bestimmung von Zuständigkeiten

  Ist es zweckmäßig, eine Angelegenheit in benachbar-
ten Bezirken einheitlich zu regeln, kann das für Ar-
beitsschutz zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem für Inneres zuständigen Ministerium einer 
Bezirksregierung Aufgaben des Arbeits- und techni-
schen Gefahrenschutzes im Bezirk einer anderen Be-
zirksregierung übertragen. Das für den Arbeitsschutz 
zuständige Ministerium kann im Einvernehmen mit 
den betroffenen Behörden die zuständige Behörde be-
stimmen, wenn für Anlagen mit engem räumlichen 
oder Anlagen mit betriebstechnischem und organisa-
torischem Zusammenhang die örtliche und sachliche 
Zuständigkeit mehrerer Behörden begründet ist. An-
dere Vorschriften zur Bestimmung der zuständigen 
Behörden bleiben unberührt.“

4.  § 3 wird wie folgt gefasst:

 „§ 3
 Zuständigkeit bei Ordnungswidrigkeiten

  Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ord-
nungswidrigkeiten sind die Bezirksregierungen, so-
weit nicht in Anlage 2 andere Stellen für die Verfol-
gung und Ahndung der dort aufgeführten Ordnungs-
widrigkeiten als zuständig bestimmt sind.“

5.  Die Anlagen 1 und 2 erhalten die aus dem Anhang zu 
dieser Verordnung ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

Düsseldorf, 25. Januar 2022

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen

Der Ministerpräsident

Hendrik  W ü s t

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration

Dr. Joachim  S t a m p
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Der Minister des Innern

Herbert  R e u l

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Karl-Josef  L a u m a n n

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung

Ina  S c h a r r e n b a c h

Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz

Ursula  H e i n e n - E s s e r
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Anlage 1  
 
Verzeichnis der Rechtsvorschriften 
 
1 Allgemeines Arbeitsschutzrecht 
1.1 Arbeitsschutzgesetz  
1.2 Verordnungen auf Grund des Arbeitsschutzgesetzes  
1.2.1 Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge  
1.2.2 Baustellenverordnung  
1.2.3 Biostoffverordnung  
1.2.4 Betriebssicherheitsverordnung  
1.2.5 Arbeitsstättenverordnung  
1.2.6 Druckluftverordnung  
1.2.7 Arbeitsschutzverordnung zu elektromagnetischen Feldern  
1.2.8 Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung  
1.2.9 Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung  
1.2.10 Lastenhandhabungsverordnung 
1.2.11 PSA-Benutzungsverordnung 
1.3 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen 
 
2 Gewerbeordnung (§ 139b)  
 
3 Produktsicherheit 
3.1 Produktsicherheitsgesetz; jedoch bezogen auf Produkte nur hinsichtlich der 
Anforderungen an den Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen  
3.2 Verordnungen auf Grund des Produktsicherheitsgesetzes  
3.2.1 Verordnung über elektrische Betriebsmittel  
3.2.2 Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug  
3.2.3 Verordnung über einfache Druckbehälter 
3.2.4 Maschinenverordnung  
3.2.5 Verordnung über Sportboote und Wassermotorräder 
3.2.6 Explosionsschutzprodukteverordnung  
3.2.7 Aufzugsverordnung  
3.2.8 Aerosolpackungsverordnung  
3.2.9 Druckgeräteverordnung  
3.2.10 Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung (Abschnitt 2 und § 9 Absatz 1 und 1a)  
3.3 Verordnungen der Europäischen Union 
3.3.1 Verordnung (EU) Nr. 2016/425 (Gasgeräte-VO) 
3.3.2 Verordnung (EU) Nr. 2016/426 (PSA-VO) 
3.4 Gasgerätedurchführungsgesetz 
3.5 PSA-Durchführungsgesetz 
 
4 Arbeitszeitrecht  
4.1 Arbeitszeitgesetz  
4.2 Verordnungen auf Grund des Arbeitszeitgesetzes  
4.2.1 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an 
Sonn- und Feiertagen in der Papierindustrie  
4.2.2 Verordnung über Ausnahmen vom Verbot der Beschäftigung von Arbeitnehmern an 
Sonn-und Feiertagen in der Eisen- und Stahlindustrie  
4.2.3 Bedarfsgewerbeverordnung NRW  
4.2.4 Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung  
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4.2.5 Offshore-Arbeitszeitverordnung 
4.3 Fahrpersonalgesetz  
4.4 Verordnungen zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes  
4.4.1 Fahrpersonalverordnung  
4.5 Gesetz zur Regelung der Arbeitszeit von selbstständigen Kraftfahrern  
4.6 Eisenbahn-Fahrpersonalverordnung  
 
5 Arbeitsschutzrecht bestimmter Personengruppen  
5.1 Jugendarbeitsschutzgesetz  
5.2 Verordnungen auf Grund des Jugendarbeitsschutzgesetzes  
5.2.1 Verordnung über die ärztlichen Untersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz  
5.2.2 Kinderarbeitsschutzverordnung  
5.3 Mutterschutzgesetz  
5.4 Verordnungen nach dem Mutterschutzgesetz  
5.5 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (§ 18 Absatz 1) 
5.6 Pflegezeitgesetz (§ 5 Absatz 2)  
5.7 Familienpflegezeitgesetz (§ 2 Absatz 3)  
5.8 Heimarbeitsgesetz  
 
6 Sonstiges Arbeitsschutzrecht 
6.1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (Aufgaben der für den Arbeitsschutz und den 
medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Landesbehörden und -stellen)  
6.2 Verordnungen auf Grund des Siebten Buches Sozialgesetzbuch  
6.2.1 Berufskrankheiten-Verordnung  
6.3 Gesetz über Betriebsärzte, Sicherheitsingenieure und andere Fachkräfte für 
Arbeitssicherheit (einschließlich der Überwachung der Einhaltung des § 16 in öffentlichen 
Verwaltungen und Betrieben)  
6.4 Seemannsgesetz (Aufgaben der Arbeitsschutzbehörde)  
6.5 Verordnungen auf Grund des Seemannsgesetzes  
6.5.1 Verordnung über die Seediensttauglichkeit  
 
7 Sprengstoffrecht  
7.1 Sprengstoffgesetz  
7.2 Verordnungen auf Grund des Sprengstoffgesetzes  
7.2.1 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz  
7.2.2 Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz  
7.2.3 Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz 
 
8 – Aufgehoben 
 
9 Chemikalienrecht  
9.1 Chemikaliengesetz  
9.2 Verordnungen auf Grund des Chemikaliengesetzes  
9.2.1 Chemikalienverbotsverordnung  
9.2.2 Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung  
9.2.3 Gefahrstoffverordnung  
9.2.4 Chemikalien-Ozonschichtverordnung  
9.2.5 Chemikalien-Sanktionsverordnung  
9.2.6 Chemikalien-Klimaschutzverordnung  
9.2.7 Biozid-Meldeverordnung 
9.2.8 Biozidrechts-Durchführungsverordnung 9.3 Verordnungen der Europäischen Union  
9.3.1 Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (EG-Ozonschicht-VO)  
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9.3.2 Verordnung (EU) Nr. 649/2012 (PIC-VO)  
9.3.3 Verordnung (EU) 2019/1021 über persistente organische Schadstoffe(POP-VO) mit 
Ausnahme der abfallwirtschaftlichen Regelungen des Artikels 7 
9.3.4 Verordnung (EU) Nr. 517/2014 (EG-F-Gase-VO) nebst Durchführungsverordnungen 
der Kommission  
9.3.5 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-VO)  
9.3.6 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-VO)  
9.3.7 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 (Biozid-VO) nebst Durchführungsverordnungen der 
Kommission  
9.4 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr. 648/2004 
(Detergenzien-VO)  
9.5 Verordnungen auf Grund des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes  
9.5.1 Phosphathöchstmengenverordnung  
 
10 Gefahrgutbeförderungsgesetz, bezogen auf  
- die Aufgaben der Bezirksregierungen zum Vollzug dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 
Gesetzes erlassenen Verordnungen, die in § 43 Absatz 1, § 50 Absatz 1, §§ 54 und 55 der 
Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 5. 
Juli 2016 (GV. NRW. S. 527) geregelt sind, sowie  
- die Marktüberwachung von ortsbeweglichen Druckgeräten  
10.1 Verordnungen auf Grund des Gefahrgutbeförderungsgesetzes  
10.1.1 Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung 

11 Marktüberwachungsrecht 
11.1 Marktüberwachungsgesetz, bezogen auf die o.g. Marktüberwachungsbereiche der Ziffern 
3, 7 und 9 
11.2 Verordnung (EU) Nr. 2019/1020 über Marktüberwachung und die Konformität von 
Produkten, bezogen auf die o.g. Marktüberwachungsbereiche der Ziffern 3, 7 und 9. 
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Anlage 2  
 
Besondere Zuständigkeitsbestimmungen 
 
Nummer 1.2.4 Betriebssicherheitsverordnung vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49) in der jeweils 
geltenden Fassung  
Das für die kerntechnische Sicherheit zuständige Ministerium ist im Hinblick auf Dampfkessel, 
die Teil von Anlagen im Sinne des § 7 Atomgesetz sind oder die im Zusammenhang mit derartigen 
Anlagen betrieben werden, für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Erteilung der Erlaubnis nach § 18 Absatz 1 Nummer 1  
- das Verlangen der Veranlassung einer sicherheitstechnischen Beurteilung und deren Vorlage nach 
§ 19 Absatz 2  
- die Zulassung von Ausnahmen nach § 19 Absatz 4  
- die Anordnung einer außerordentlichen Prüfung nach § 19 Absatz 5  
- die Verkürzung oder Verlängerung der Prüffristen nach § 19 Absatz 6.  
 
Nummer 1.2.6 Druckluftverordnung vom 4. Oktober 1972 (BGBl. I S. 1909) in der jeweils 
geltenden Fassung  
Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für die Ermächtigung von Ärzten nach § 13 zuständig.  
 
Nummer 1.3 Gesetz über überwachungsbedürftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 
3162) in der jeweils geltenden Fassung 
1. Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik ist für folgende Aufgaben zuständig: 
- die Erteilung der Zulassung an Prüfstellen als zugelassene Überwachungsstellen nach § 19 Absatz 1 
und 2 sowie die Erteilung der Zulassung an Prüfstellen von Unternehmen als zugelassene 
Überwachungsstellen nach § 20 Absatz 1 Satz 1, 
- deren Beaufsichtigung nach § 21 Satz 1, 
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 32 Absatz 1 Nummer 12 
Buchstabe a im Hinblick auf § 21 Satz 2, § 22 Nummer 1 und § 23 Absatz 1 Satz 1 sowie nach § 32 
Absatz 1 Nummer 13 im Hinblick auf § 24 Satz 1. 
 
2. Das für die kerntechnische Sicherheit zuständige Ministerium ist zuständig für folgende Aufgaben 
im Hinblick auf Dampfkessel, die Teil von Anlagen im Sinne des § 7 Atomgesetz sind:  
- die Anordnung von Maßnahmen nach § 27 Absatz 5  
- die Aufsicht nach § 26 Absatz 1  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 32 Absatz 1 Nummer 4 bis 7, 13 im 
Hinblick auf § 27 Absatz 4 Satz 1 und § 28 Absatz 2 Satz 1 und nach § 32 Absatz 1 Nummer 14. 
 
Nummer 3.1 Produktsicherheitsgesetz vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146) in der jeweils 
geltenden Fassung  
Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik ist für folgende Aufgaben  
zuständig:  
- die in den Abschnitten 3 und 4 der die Befugnis erteilenden Behörde zugewiesenen Aufgaben  
- die Entgegennahme der Unterrichtung nach § 22 Absatz 2 Satz 2, § 22 Absatz 6, § 25 Absatz 3 und 
§ 25 Absatz 8  
- die Erteilung der Befugnis an GS-Stellen und damit zusammenhängende Aufgaben nach Abschnitt 5  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 39 Absatz 1 Nummer 8 Buchstabe a 
im Hinblick auf § 11 Absatz 1 Satz 1 und 2 
 
Nummer 4.2.4 Binnenschifffahrts-Arbeitszeitverordnung vom 19. Juli 2017 (BGBl. I S. 2659) in 
der jeweils geltenden Fassung  
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Das Polizeipräsidium Duisburg ist für die Überwachung der Einhaltung der geltenden Vorschriften 
für das in der Binnenschifffahrt beschäftigte Fahrpersonal zuständig sowie für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 14, solange es die Verfahren nicht abgegeben hat.  
 
Nummer 4.3 Fahrpersonalgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 
(BGBl. I S. 640) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen der Verkehrsüberwachung für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Durchführung der Aufsicht nach § 4 Absatz 1  
- der Abruf von Daten im Rahmen der Kontrolle von Fahrerkarten nach § 4b  
- die Untersagung der Fortsetzung der Fahrt nach §§ 5 und 7  
- die Sicherstellung der Fahrerkarte nach § 5  
- die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 8 und 8a, solange sie die Verfahren nicht 
abgegeben haben.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Ausgabe der Fahrerkarte nach § 4a in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Fahrpersonalverordnung  
- der Abruf von Daten nach § 4b  
- der Entzug der Fahrerkarte nach § 5  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 8 und 8a, soweit sich die 
Verfahren gegen nicht selbständige Fahrer richten.  
 
Nummer 4.4.1 Fahrpersonalverordnung vom 27. Juni 2005 (BGBl. I S. 1882) in der jeweils 
geltenden Fassung  
1. Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen der Verkehrsüberwachung für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Entgegennahme der Unternehmerbescheinigung nach § 20 Absatz 4 Satz 1  
- die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach §§ 21 bis 23, solange sie die Verfahren nicht 
abgegeben haben.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 21 bis 23 zuständig, soweit sich die Verfahren gegen nicht selbständige Fahrer richten.  
 
Nummer 5.1 Jugendarbeitsschutzgesetz vom 12. April 1976 (BGBl. I S. 965) in der jeweils 
geltenden Fassung  
Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für die Bildung des Landesausschusses nach § 55 
Absatz 1 zuständig.  
 
Nummer 5.2.1 Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung vom 16. Oktober 1990 (BGBl. I 
S. 2221) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Ausgabe von Untersuchungsberechtigungsscheinen nach § 2  
- die Ausgabe von Erhebungsbögen nach § 3.  
 
2. Der Kreis und die kreisfreie Stadt sind für die Auszahlung nach § 2 zuständig.  
 
Nummer 5.8 Heimarbeitsgesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, in der jeweils geltenden Fassung  
Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- den Erlass von Verfügungen nach § 14 Absatz 2 im Benehmen mit der Bezirksregierung  
- die Entgegennahme von Anzeigen nach § 15.  
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Nummer 6.1 Siebtes Buch Sozialgesetzbuch - Gesetzliche Unfallversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Die Aufgaben der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen nach § 9 Absatz 6 
Nummer 2, Absatz 7 und 9, § 193 Absatz 7 Satz 3 und 4, § 201 Absatz 2 und § 202 werden von dem 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Dies gilt 
auch in Anlagen und Betrieben, die ansonsten der Bergaufsicht unterliegen; insoweit werden die dem 
Land obliegenden Aufsichtsbefugnisse von dem für Arbeitsschutz zuständigen Ministerium 
wahrgenommen.  
 
2. Im Übrigen werden die dem Land obliegenden Aufsichtsbefugnisse sowie die Aufgaben der 
obersten Verwaltungsbehörde des Landes für Anlagen und Betriebe, die der Bergaufsicht unterliegen, 
von dem für Bergbau zuständigen Ministerium und in den nicht der Bergaufsicht unterliegenden 
Betrieben von dem für Arbeitsschutz zuständigen Ministerium wahrgenommen.  
 
Nummer 6.2.1 Berufskrankheiten-Verordnung vom 31. Oktober 1997 (BGBl. I S. 2623) in der 
jeweils geltenden Fassung  
Die Aufgaben der für den medizinischen Arbeitsschutz zuständigen Stellen werden von dem 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen wahrgenommen. Dies gilt 
auch in Anlagen und Betrieben, die ansonsten der Bergaufsicht unterliegen; die dem Land 
obliegenden Aufsichtsbefugnisse werden von dem für Arbeitsschutz zuständigen Ministerium 
wahrgenommen. 
 
Nummer 7.1 Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. September 2002 
(BGBl. I S. 3518) in der jeweils geltenden Fassung 
1. Bei folgenden Aufgaben ist die Bezirksregierung Arnsberg im Rahmen der Bergaufsicht auch 
zuständig, wenn der Bereich von Grubenanschlussbahnen betroffen ist:  
- die Entscheidung über die Erlaubnis nach § 7 Absatz 1  
- die Prüfung der Fachkunde nach § 9 Absatz 1 Nummer 2  
- die Verlängerung der Fristen nach § 11 Satz 2  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 12 Absatz 1 Satz 3  
- die Untersagung der Fortsetzung des Betriebs nach § 12 Absatz 2  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 14  
- die Erteilung eines Befähigungsscheins nach § 20 Absatz 1  
- das Verlangen der Vorlage der Urkunden nach § 23 (auch in Verbindung mit § 28)  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 26 (auch in Verbindung mit § 28)  
- die Überwachung des Verbringens nach §§ 30 bis 33  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 35 Absatz 1  
- die Ungültigkeitserklärung und deren Bekanntmachung nach § 35 Absatz 2  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 41 Absatz 1 und 1a  
- die Einziehung von Gegenständen, soweit eine Ordnungswidrigkeit begangen worden ist, nach § 43.  
 
2. In anderen als den in § 7 Absatz 1 bezeichneten Fällen ist die Kreisordnungsbehörde für folgende 
Aufgaben zuständig:  
- die Prüfungen der Fachkunde nach § 9 Absatz 1 Nummer 2  
- die Entscheidung über die Erlaubnis und Zulassung einer Ausnahme vom Alterserfordernis nach 
§ 27 Absatz 1 und 5  
- die Überwachung des Umgangs und des Verkehrs nach §§ 30 bis 33  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 35 Absatz 1 Satz 1  
- die Ungültigkeitserklärung und deren Bekanntmachung nach § 35 Absatz 2  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 41 Absatz 1 und 1a  
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- die Einziehung von Gegenständen, soweit eine Ordnungswidrigkeit begangen worden ist, nach § 43.  
 
3. Die Kreispolizeibehörde ist im Rahmen ihrer sonstigen Zuständigkeiten für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Entgegennahme von Anzeigen nach § 26 (auch in Verbindung mit § 28)  
- die Überwachung des Verbringens nach §§ 30 bis 33.  
 
4. Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Zulassung von Ausnahmen nach § 22 Absatz 5 (auch in Verbindung mit § 28)  
- im Rahmen ihrer sonstigen Zuständigkeiten für die Überwachung des Umgangs und des Verkehrs 
nach §§ 30 bis 33 in anderen als den in § 7 Absatz 1 bezeichneten Fällen.  
 
Nummer 7.2.1 Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Januar 1991 (BGBl. I S. 169) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Die örtliche Ordnungsbehörde ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 23 Absatz 3 Satz 1  
- die Genehmigung nach § 23 Absatz 6 Satz 2  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 23 Absatz 7 Satz 1  
- die Zulassung von Ausnahmen nach § 24 Absatz 1 Satz 1  
- die Anordnung von Abbrennverboten nach § 24 Absatz 2 Satz 1 
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 46 im Rahmen ihrer sonstigen 
Zuständigkeiten.  
 
2. Soweit erlaubnisbedürftige Tätigkeiten nach § 27 Absatz 1 Sprengstoffgesetz betroffen sind, ist die 
Kreisordnungsbehörde für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Anerkennung einer abgelegten Prüfung nach § 29 Absatz 2  
- die Abnahme der Prüfung, Unterzeichnung der Niederschrift und des Zeugnisses sowie die 
Bestimmung einer Frist nach § 30 Absatz 1 und § 31 Absatz 2 bis 4  
- die Zulassung von Ausnahmen nach § 32 Absatz 5 Satz 2  
- die Abnahme der Prüfung, Unterzeichnung der Niederschrift und des Zeugnisses nach § 36 Absatz 3 
bis 6  
- das Verlangen der Vorlage des Verzeichnisses mit den Belegen nach § 41 Absatz 4.  
 
3. Die Kreispolizeibehörde ist neben der Kreisordnungsbehörde und den nach § 1 der 
Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und technischer Gefahrenschutz zuständigen Behörden für 
das Verlangen der Vorlage des Verzeichnisses mit den Belegen nach § 41 Absatz 4 zuständig, jedoch 
in Betrieben, die der Bergaufsicht unterliegen, nur zur Untersuchung von Sprengstoffdelikten, die sich 
über den Betrieb hinaus auswirken.  
 
Nummer 7.2.2 Zweite Verordnung zum Sprengstoffgesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. September 2002 (BGBl. I S. 3543) in der jeweils geltenden Fassung  
Soweit erlaubnisbedürftige Tätigkeiten im Sinne des § 27 Absatz 1 Sprengstoffgesetz betroffen sind, 
ist die Kreisordnungsbehörde für die Zulassung von Ausnahmen nach § 3 zuständig.  
 
Nummer 7.2.3 Dritte Verordnung zum Sprengstoffgesetz vom 23. Juni 1978 (BGBl. I S. 783) in 
der jeweils geltenden Fassung  
Die örtliche Ordnungsbehörde, in deren Bezirk gesprengt werden soll, ist für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Entgegennahme der Anzeigen nach §§ 1 und 2  
- der Verzicht auf die Anzeige oder Einhaltung der Frist nach § 3 Absatz 2  
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- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 4 im Rahmen ihrer sonstigen 
Zuständigkeiten.  
 
Nummer 8 – Aufgehoben 
 
Nummer 9.1 Chemikaliengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. August 2013 
(BGBl. I S. 3498, 3991) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- für die gegenseitigen Unterrichtungspflichten nach § 9 und die Weiterleitung der Erkenntnisse an die 
Bezirksregierungen 
- die Bezeichnung der medizinischen Einrichtungen nach § 16e Absatz 3  
- die Entgegennahme der Mitteilung nach § 19a Absatz 4  
- die Erteilung einer Bescheinigung über die Einhaltung der Grundsätze der Guten Laborpraxis nach § 
19b Absatz 1  
- die Mitwirkung bei Erstellung des Berichts nach § 19c Absatz 1.  
 
2. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständig für die gegenseitigen Unterrichtungspflichten nach 
§ 22 und die Weiterleitung der Erkenntnisse an das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium, das 
Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen und die übrigen 
Bezirksregierungen.  
 
3. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben nach 
§ 21 Absatz 1 und 2, 3und 4 und 6 zuständig:  
- die Überwachung der Durchführung der Bestimmungen in den nachfolgend aufgeführten 
Verordnungen auf Grund des Chemikaliengesetzes sowie in den Verordnungen der Europäischen 
Union, soweit die Aufgaben der Kreisordnungsbehörde zugewiesen sind  
- die Überwachung der Durchführung der Bestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und 
Verpackung nach § 13 sowie den auf Grund des § 14 erlassenen Rechtsverordnungen  
- die Überwachung der Einhaltung der Mitteilungspflichten nach §16e und den auf Grund des § 16d 
erlassenen Rechtsverordnungen  
- die Überwachung der Durchführung der Bestimmungen über Verbote und Beschränkungen nach den 
auf Grund des § 17 erlassenen Rechtsverordnungen  
- die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a im Rahmen der 
vorgenannten Überwachungsaufgaben  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 26 Absatz 1.  
 
Nummer 9.2.1 Chemikalien-Verbotsverordnung vom 20. Januar 2017 (BGBl. I S. 94; 2018 I S. 
1389) in der jeweils geltenden Fassung, soweit nicht der Geltungsbereich der Verordnung (EG) 
1907/2006 (siehe Nummer 9.3.5) betroffen ist  
1. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Erteilung der Erlaubnis und Entgegennahme von Anzeigen nach den §§ 6 und 7 
- die Überwachung der Einhaltung der Grundanforderungen zur Durchführung der Abgabe nach § 8 
- die Überwachung der Anforderungen zur Identitätsfeststellung und Dokumentation nach § 9 
- die Überwachung der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens nach § 8 
Absatz 4 und § 10  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 12.  
 
2. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für folgende Aufgaben zuständig:  
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- die Durchführung der Sachkundeprüfung und Ausstellung eines Prüfzeugnisses nach § 11 Absatz 1 
Nummer 1 und Absatz 2 Satz 5   
- die Feststellung der Entsprechung einer Prüfung nach § 11 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit 
Absatz 2 Satz 4 oder in Verbindung mit Absatz 3 Nummer 4, letzter Satzteil 
- Feststellung der Gleichwertigkeit einer Qualifikation für Personen aus den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum nach § 11 Absatz 5. 
 
Nummer 9.2.2 Lösemittelhaltige Farben- und Lack-Verordnung vom 16. Dezember 2004 (BGBl. 
I S. 3508) in der jeweils geltenden Fassung  
Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Überprüfung der Einhaltung der Verbote zum Inverkehrbringen nach § 3 Absatz 1, 2, 3 
Buchstabe b und 4  
- die Überprüfung der Kennzeichnung der in Anhang I aufgeführten gebrauchsfertigen Produkte nach 
§ 4  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 6 dieser Verordnung in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Nummer 5 
Buchstabe c Chemikaliengesetz.  
 
Nummer 9.2.3 Gefahrstoffverordnung vom 26. November 2010 (BGBl. I S. 1643, 1644) in der 
jeweils geltenden Fassung  
1. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über das Inverkehrbringen im Sinne des 
Zweiten Abschnitts dieser Verordnung nach § 21 Absatz 1 und 2, 3 und 4 Chemikaliengesetz in 
Verbindung mit den auf Grund des § 17 Chemikaliengesetz erlassenen Rechtsverordnungen  
- die Anordnung nach § 19 Absatz 3 dieser Verordnung und nach § 23 Absatz 1 Chemikaliengesetz 
sowie die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 26 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a 
und b sowie Nummer 9 und 10 Buchstabe a Chemikaliengesetz.  
 
2. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für die Anerkennung von Prüfungen oder Ausbildungen nach 
Anhang I Nummer 3.4 Absatz 6 Satz 2 und 3 zuständig.  
 
Nummer 9.2.4 Chemikalien-Ozonschicht-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Februar 2012 (BGBl. S. 409) in der jeweils geltenden Fassung  
Die Bezirksregierung Düsseldorf ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Entgegennahme der Anzeige nach § 2  
- die Anerkennung der Zertifizierung nach § 5 Absatz 2 Nummer 3  
- die Anerkennung von Fortbildungsveranstaltungen nach § 5 Absatz 2 Nummer 1.  
 
Nummer 9.2.7 Biozid-Meldeverordnung vom 14. Juni 2011 (BGBl. I S. 1085) in der jeweils 
geltenden Fassung  
Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Überwachung der Einhaltung der Pflicht, Biozid-Produkte nicht entgegen § 2 Absatz 1 Satz 1 
ohne Registriernummer in den Verkehr zu bringen  
- die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
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- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 5 Nummer 1 dieser Verordnung und 
nach § 26 Absatz 1 Nummern 10 Buchstabe a und Nummer 10a Chemikaliengesetz.  
 
Nummer 9.2.8 Biozidrechts-Durchführungsverordnung vom vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 
3706) in der jeweils geltenden Fassung 
 Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig: 
-die Überwachung der Einhaltung der Pflicht, dass zugelassene Biozid-Produkte nicht entgegen § 9 
entgegen der Zulassungsbeschränkung abgeben werden 
- die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 17 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a 
dieser Verordnung und nach § 26 Absatz 1 Nummer 7 Buchstabe b Chemikaliengesetz.  
 
Nummer 9.3.1 Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen (ABl. L 286 vom 
31.10.2009, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zuständig für die Entgegennahme von 
Informationsersuchen der Kommission und Weiterleitung an die zuständige Behörde nach Artikel 28 
Absatz 3 Satz 1.  
 
2. Die Bezirksregierung Düsseldorf ist zuständig für die Berichterstattung an das für Arbeitsschutz 
zuständige Ministerium über die entgegengenommenen Anzeigen nach § 2 Chemikalien-Ozonschicht-
Verordnung (siehe Nummer 9.2.4) zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Artikel 26 Absatz 1.  
 
Nummer 9.3.2 Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 
60) in der jeweils geltenden Fassung 
Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zuständig für die Übermittlung von 
Informationen an die zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Artikel 22 
Absatz 1.  
 
Nummer 9.3.3 Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 25. Juni 2019, S. 45–77) 
in der jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für folgende Aufgaben zuständig:  
- die Information der nationalen Behörde nach Artikel 4 Absatz 2 Unterabsatz 3 und Absatz 3 (auch in 
Verbindung mit Anhang I Teil A)  
- die Entgegennahme des nationalen Durchführungsplans nach Artikel 9  
- der Austausch von Informationen nach Artikel 11 Absatz 1  
- die Entgegennahme von Informationen nach Artikel 11 Absatz 2  
- die Weiterleitung von Anfragen der zur Überwachung der Durchführung nach Artikel 13 an die 
Bezirksregierungen.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über Verbote und Beschränkungen nach Artikel 
3 Absatz 1 und 2  
- die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
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- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 26 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a und Nummer 11 
Chemikaliengesetz in Verbindung mit den einschlägigen Regelungen der Chemikalien-
Sanktionsverordnung.  
 
Nummer 9.3.5 Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen  Chemikalienagentur, zur 
Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 
des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des 
Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der 
Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zuständig für die Übermittlung von 
Informationen an die zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Artikel 117 
Absatz 1.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
- die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen über Beschränkungen nach Artikel 67 in 
Verbindung mit Anhang XVII  
- die Überwachung der Einhaltung der Pflicht zur Weitergabe von Informationen nach Artikel 33 
Absatz 2  
- die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz im 
Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 26 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a und Nummer 11 
Chemikaliengesetz in Verbindung mit den einschlägigen Regelungen der Chemikalien-
Sanktionsverordnung.  
 
Nummer 9.3.6 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und 
zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) in der 
jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zuständig für die Übermittlung von 
Informationen an die zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Artikel 46 
Absatz 2.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
a) die Überwachung der Einhaltung  
- der Bestimmungen über die Einstufung von Stoffen und Gemischen gemäß Artikel 4 Absatz 1, 
Absatz 2 oder Absatz 3  
- der Bestimmungen über die Kennzeichnung und Verpackung eines als gefährlich eingestuften 
Stoffes oder Gemisches gemäß Artikel 4 Absatz 4  
- der Bestimmungen über die Kennzeichnung von Gemischen gemäß Artikel 4 Absatz 7  
- der Bestimmungen über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Erzeugnissen gemäß 
Artikel 4 Absatz 8  
- der Bestimmungen über die rechtzeitige Aktualisierung eines Kennzeichnungsetiketts gemäß Artikel 
30  
- der Meldepflicht nach Artikel 45 (auch in Verbindung mit § 16e des Chemikaliengesetzes)  
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- der Bestimmungen über die Werbung gemäß Artikel 48  
- der Pflicht zur Sammlung und Aufbewahrung von Informationen gemäß Artikel 49 Absatz 1 oder 
Absatz 2  
b) die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz 
im Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
c) die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 26 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a und Nummer 11 
Chemikaliengesetz in Verbindung mit den einschlägigen Regelungen der Chemikalien-
Sanktionsverordnung.  
 
Nummer 9.3.7 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
22. Mai 2012 über die Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten 
(ABl. L 167 vom 27.6.2012, S. 1) in der jeweils geltenden Fassung  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist zuständig für die Übermittlung von 
Informationen an die zuständige nationale Stelle zur Erfüllung der Berichtspflichten nach Artikel 65 
Absatz 3.  
 
2. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben 
zuständig:  
a) die Überwachung der Einhaltung  
- der Pflicht nach Artikel 17 Absatz 1, nur zugelassene Biozidprodukte auf dem Markt bereitzustellen 
oder zu verwenden  
- der Auflagen sowie der Verpackungs- und Kennzeichnungspflichten nach Artikel 17 Absatz 5 
Unterabsatz 1  
- der Meldepflicht nach Artikel 17 Absatz 6  
- der Unterrichtungs- und Kennzeichnungspflicht nach Artikel 27 Absatz 1 Satz 2  
- der Voraussetzungen für ein Inverkehrbringen einer behandelten Ware nach Artikel 58 Absatz 2  
- der Kennzeichnungspflichten nach Artikel 58 Absatz 3 und 4 jeweils in Verbindung mit Absatz 6  
- der Pflicht zur Weitergabe von Informationen nach Artikel 58 Absatz 5  
- der Bestimmungen über die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung von Biozidprodukten nach 
Artikel 69 (auch in Verbindung mit Artikel 53 Absatz 7)  
- der Bestimmungen des Artikels 72 über die Werbung für Biozidprodukte (auch in Verbindung mit 
Artikel 53 Absatz 7)  
- der Meldepflicht nach Artikel 73 (auch in Verbindung mit § 16e Chemikaliengesetz)  
- der Voraussetzungen für ein Inverkehrbringen von Biozidprodukten nach Artikel 95 Absatz 2  
b) die Anordnung nach § 23 Absatz 1 und die Untersagung nach § 23 Absatz 1a Chemikaliengesetz 
im Rahmen der vorgenannten Überwachungsaufgaben  
c) die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 26 Absatz 1 Nummer 10 Buchstabe a sowie Nummer 10a und 11 
Chemikaliengesetz in Verbindung mit den einschlägigen Regelungen der Chemikalien-
Sanktionsverordnung.  
 
Nummer 9.4 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. 
Juli 2013 (BGBl. I S. 2538) in Verbindung mit Verordnung (EG) Nr. 648/2004 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über Detergenzien (ABl. L 104 vom 8.4.2004, S. 1) 
in den jeweils geltenden Fassungen  
1. Das für Arbeitsschutz zuständige Ministerium ist für die Entgegennahme der Unterrichtung nach 
§ 12 Absatz 2 Satz 2 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz zuständig.  
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2. Die Kreisordnungsbehörde ist im Hinblick auf Einzelhandelsbetriebe für folgende Aufgaben nach 
§ 13 Absätze 1 bis 4 Wasch- und Reinigungsmittelgesetz in Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 
648/2004 zuständig:  
- die Überwachung der Einhaltung der Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens nach § 3 
Absatz 1 und 3, §§ 4 und 5 sowie der hierzu erlassenen Rechtsverordnung  
- die Überwachung der Einhaltung der Kennzeichnungspflichten nach § 8 Absatz 1 und 2 
- die Überwachung der Einhaltung der Mitteilungspflicht nach § 10 Absatz 1 
- die Anordnung nach § 14 Absatz 1  
- die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der vorgenannten 
Überwachungsaufgaben nach § 15 Absatz 1 Nummer 1 bis 5.  
 
Nummer 11.1 Gesetz zur Neuordnung der Marktüberwachung vom 09. Juni 2021 (BGBl. I S. 
1723) in der jeweils geltenden Fassung. 
Das Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen ist neben den nach § 1 
der Zuständigkeitsverordnung Arbeits- und technischer Gefahrenschutz zuständigen Behörden 
zuständige Marktüberwachungsbehörde für die aktive Marktüberwachung von online oder über eine 
andere Form des Fernabsatzes zum Verkauf angebotenen Produkten gemäß § 4 Absatz 2 Satz 1 des 
MüG im Rahmen von Überwachungsaktionen und bezogen auf Produkte nur hinsichtlich der 
Anforderungen an den Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen gemäß Nummer 3 der 
Anlage 1. 

– GV. NRW. 2022 S. 105
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